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Zur Umsetzung der europäischen Richtlinie der Eu-
ropäischen Union über die „Energieeffizienz von Ge-
bäuden“ hat die Bundesregierung die Energieein-
sparverordnung (EnEV) von 2004 novelliert. Die No-
velle „EnEV 2007“ ist am 1. Oktober 2007 in Kraft 
getreten. 

Abgeleitet aus der europäischen Richtlinie enthält 
die EnEV 2007 im Wesentlichen folgende neuen 
Anforderungen:

■ Pflicht zur Vorlage von Energieausweisen bei Ver-
mietung und Verkauf nunmehr auch im Gebäu-
debestand (bei Neubauten schon bisher); bei öf-
fentlichen stark frequentierten Gebäuden besteht 
Aushangpflicht.

■ Berücksichtigung auch des Energieaufwands für 
die Klimatisierung von Wohn- und Nichtwohnge-
bäuden und für die fest eingebaute Beleuchtung 
bei Nichtwohngebäuden sowie Inspektion von Kli-
maanlagen über 12 kW Nennleistung. 

Das energetische Anforderungsniveau wurde durch 
die EnEV 2007 nicht weiter verschärft. Die Bundes-
regierung hat jedoch in ihrem Eckpunktepapier für 
ein integriertes Energie- und Klimaschutzprogramm 
für das Jahr 2009 Verschärfungen in Größenordnun-
gen von durchschnittlich bis zu 30% angekündigt. 
In einer weiteren Stufe sollen bis zum Jahr 2012 die 
Effizienzanforderungen an Gebäude nochmals um 
etwa die gleiche Größenordnung angehoben wer-
den. Es wird auch überlegt, ob einzelne Nachrüst-
verpflichtungen bei Anlagen und Gebäuden ausge-
weitet werden sollen. 

1. Anlass und wesentliche neue Inhalte

2. Änderungen in der Berechnungsmethodik

Anders als die EnEV 2004 unterscheidet die EnEV 
2007 in der Berechnungsmethodik nicht mehr zwi-
schen Gebäuden mit „normalen“ und „niedrigen“ 
Innentemperaturen, sondern zwischen „Wohnge-
bäuden“ und „Nichtwohngebäuden“. 

■ Bei Wohngebäuden hat sich mit Ausnahme von 
kleineren Klarstellungen und erweiterten Vereinfa-
chungsmöglichkeiten gegenüber der EnEV 2004 
nichts geändert. 

■ Bei Nichtwohngebäuden musste wegen des neu 
zu berücksichtigenden Energieaufwands für Kli-
matisierung und Beleuchtung dagegen eine völlig 
neue Berechnungsmethodik eingeführt werden, 
die auf Basis eines abgeleiteten „Referenzgebäu-
des“ nicht nur eine vollständige energetische Be-
trachtung eines Nichtwohngebäudes, sondern 
auch einen energetischen Vergleich gleichartiger 
Gebäude- und Nutzungstypen ermöglicht.
Dies geschah in Form der DIN V 18599, die ent-
sprechend umfassende Regeln enthält – ange-
fangen bei der Gebäudehülle über die gesamte 

Heizungs-, Warmwasser-, Lüftungs- und Klima-
anlagentechnik sowie die Beleuchtung bis hin zur 
Bewertung des Gebäudebestands. Das komplexe 
Bewertungsverfahren ist zumindest anfangs eine 
anspruchsvolle Herausforderung für alle am Bau 
Beteiligten.

Daneben stehen sowohl für Wohngebäude als auch 
für Nichtwohngebäude jeweils zwei Bekanntma-
chungen des Bundesministeriums für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung (Regeln zur Datenaufnahme 
und -verwendung sowie Regeln für Energiever-
brauchskennwerte/bei Nichtwohngebäuden einschl. 
der Vergleichswerte) zur Verfügung, die vor allem 
bei der Ausstellung von Energieausweisen behilflich 
sein sollen. 
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Die in der Öffentlichkeit bekannteste Neuerung der 
EnEV 2007 ist der Energieausweis im Gebäudebe-
stand. Nach der EnEV 2004 musste der Energie-
ausweis (Energie- oder Wärmebedarfsausweis) nur 
bei Neubauten und „neubaugleichen“ Erweiterun-
gen oder Sanierungen ausgestellt werden. Er war 
Käufern, Mietern oder sonstigen Nutzungsberech-
tigten zugänglich zu machen und sollte ihnen Aus-
kunft über die energetische Qualität des neu gebau-
ten oder sanierten Gebäudes geben. Auch die nach 
Landesrecht zuständigen Behörden (in Bayern die 
unteren Bauaufsichtsbehörden) konnten eine Vor-
lage verlangen. Diese Regelung wurde unverändert 
in die EnEV 2007 übernommen.

Mit der EnEV 2007 werden Energieausweise stu-
fenweise auch für bestehende Gebäude eingeführt. 
Es wird damit gerechnet, dass in Deutschland allein 
im Jahr 2008 etwa 2,5 Millionen solcher Energie-
ausweise erstellt werden müssen. 

Mit diesem neuen Energieausweis soll sich auch im 
Gebäudebestand jeder potenzielle Käufer oder Mie-
ter ein Bild über den energetischen Zustand des Ob-
jekts machen können. Der Ausweis soll die ener-
getische Beschaffenheit eines Gebäudes anhand
eines „Bandtachos“ schnell erfassbar veranschauli-
chen und z.B. Rückschlüsse auf zu erwartende Ne-
benkosten oder notwendige Investitionen ermögli-
chen. Er soll damit auch mehr Transparenz auf dem 
Immobilienmarkt schaffen und zusätzlich Anreize 
geben, vorhandene Energiesparpotenziale verstärkt 
zu realisieren. Neben der für den Nutzer interessan-
ten Senkung von Heizkosten trägt die energetische 
Sanierung im Gebäudebestand auch maßgeblich 
zum Klimaschutz bei. 

Der Energieausweis muss nach Inhalt und Aufbau 
einem in den Anlagen 6 bis 10 zur EnEV 2007 vor-
gegebenem Muster entsprechen und neben der 
Darstellung der energetischen Qualität auch beglei-
tende Empfehlungen für kostengünstige Verbesse-
rungen der Energieeffizienz („Modernisierungsemp-
fehlungen“) enthalten. Er besteht mindestens aus 
vier Teilen, einem allgemeinen Vorblatt, einem De-
finitions- und Erläuterungsblatt, dem eigentlichen 
Ausweisblatt mit Bandtacho – darin die energeti-

schen Angaben jeweils unterschieden nach Daten-
grundlage und Gebäudeart – und einem Blatt mit 
Modernisierungsempfehlungen. Insgesamt dient 
der Ausweis nur der Information und löst rechtlich 
keine Nachrüst- oder sonstigen Verpflichtungen aus.

3.1 Wann wird ein Energieausweis 
benötigt? 

Ein Energieausweis im Gebäudebestand ist nur bei 
Verkauf, Neuvermietung, -verpachtung oder beim 
(Neu)Leasing eines Gebäudes, einer Wohnung oder 
einer sonstigen selbständigen Nutzungseinheit aus-
zustellen. Eine Aushändigung des Energieauswei-
ses schreibt die EnEV nicht vor; er muss den po-
tenziellen Käufern, Mietern, Pächtern und Leasing-
nehmern lediglich „zugänglich“ gemacht werden 
(z.B. durch die Möglichkeit der Einsichtnahme im 
Büro des Verkäufers oder Vermieters). Der Energie-
ausweis ist in der Regel für das gesamte Gebäude, 
nicht für die einzelne Wohn- oder Nutzungseinheit 
auszustellen. Befinden sich in einem Gebäude je-
doch deutlich unterschiedliche Wohn- und Nicht-
wohnnutzungen, so muss je nach Flächenanteil und 
haustechnischer Ausstattung nach den Regelungen 
der EnEV 2007 „zoniert“ und gegebenenfalls für die 
jeweiligen Zonen oder Nutzungseinheiten ein eige-
ner Energieausweis ausgestellt werden.

Für alle Gebäude, die nicht bereits aufgrund der frü-
heren Wärmeschutzverordnung oder einer früher 
gültigen EnEV über Energiebedarfs- oder Wärme-
bedarfsausweise verfügen, gibt es je nach Gebäu-
detyp, Baujahr und Zustand des Gebäudes unter-
schiedliche Fristen. Energieausweise müssen zu-
gänglich gemacht werden 

■ für Wohngebäude der Baufertigstellungsjahre bis 
1965 ab dem 1. Juli 2008,

■ für später errichtete Wohngebäude ab dem 1. Ja-
nuar 2009, 

■ für Nichtwohngebäude ab dem 1. Juli 2009.

Die Energieausweise sind zehn Jahre lang gültig. 
Danach müssen sie neu ausgestellt werden.

3. Energieausweise im Gebäudebestand
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3.2 Welcher Energieausweis für welches 
Gebäude? 

Die EnEV sieht für die Energieausweise im Gebäu-
debestand grundsätzlich zwei Varianten mit unter-
schiedlicher Datengrundlage vor – den bedarfs-
orientierten Ausweis („Energiebedarfsausweis“) 
oder den verbrauchsorientierten Aus-
weis („Energieverbrauchsausweis“). 

■ Energiebedarfsausweis:
Energiebedarfsausweise stel-
len einen unter normierten Be-
dingungen errechneten theo-
retischen Energiebedarf eines
Gebäudes dar. Bedarfsaus-
weise müssen alle geometri-
schen, konstruktiven und
energetischen Gebäudedaten
erfassen, wodurch sie beson-
ders aussagekräftig sind. Mo-
dernisierungsempfehlungen
lassen sich aufgrund der um-
fangreichen Datengrundlage 
leicht und fundiert ableiten.

■ Energieverbrauchs-
ausweis: 
Energieverbrauchsausweise ba-
sieren auf dem tatsächlich ge-
messenen Energieverbrauch 
eines Gebäudes (z.B. auf der 
Grundlage der letzten drei Heiz-
kostenabrechnungen – witte-
rungsbereinigt). Grundsätzlich 
nachteilig für die Beurteilung des 
energetischen Zustands eines 
Gebäudes ist beim Energiever-
brauchsausweis, wenn Nutzer 
stärker vom „vernünftigen“ (normierten) Nut-
zerverhalten abweichen. So kann z.B. ein spar-
sames und sehr energiebewusstes Nutzerver-
halten zu einem Energieverbrauch führen, der 
über den eigentlichen energetischen Zustand 
des Gebäudes hinwegtäuscht. Besonders bei 
Wohngebäuden mit wenigen Wohneinheiten 
(insbesondere bei Ein- und Zweifamilienhäu-

sern) gibt es hier nur einen eingeschränkten 
statistischen Ausgleichseffekt im Vergleich zu 
einem Gebäude mit einer größeren Anzahl von 
Wohneinheiten. Ein Verbrauchsausweis ist al-
lerdings deutlich kostengünstiger als ein Be-
darfsausweis.

Welcher Ausweis auszustellen ist, hängt von der 
Größe, der Nutzung, dem Alter und der energeti-
schen Qualität des Gebäudes ab.

■ Größere Wohngebäude und Nichtwohn-
gebäude:
Für größere Wohngebäude ab fünf Wohnein-
heiten sowie für Nichtwohngebäude sieht die 
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ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Einsetzbarkeit alternativer Energieversorgungs-

systeme

Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung

SchachtlüftungFensterlüftung

Die Lüftung erfolgt durch:

Lüftungskonzept

KühlungLüftung

WarmwasserHeizung

Alternative Energieversorgungssysteme werden 

genutzt für:

nach § 5 EnEV vor Baubeginn geprüft

Sonstige Angaben

4)

Vergleichswerte Endenergiebedarf

Hilfsgeräte 3)WarmwasserHeizung

Gesamt in kWh/(m2 ·a)Jährlicher Endenergiebedarf in kWh/(m2 ·a) für
Energieträger

Endenergiebedarf

W/(m²·K)EnEV-Anforderungswert H
T

kWh/(m²·a)EnEV-Anforderungswert

W/(m²·K)Gebäude Ist-Wert H
T

kWh/(m²·a)Gebäude Ist-Wert 

Energetische Qualität der Gebäudehülle Primärenergiebedarf 

Nachweis der Einhaltung des § 3 oder § 9 Abs. 1 EnEV 2)

Energiebedarf

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes

CO
2
-Emissionen 1) kg/(m²·a)

Das verwendete Berechnungsverfahren ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Insbesondere wegen standardisierter Rand-

bedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfs-

werte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (A
N
).

1) freiwillige Angabe 3) ggf. einschließlich Kühlung

2) nur in den Fällen des Neubaus und der Modernisierung auszufüllen 4) EFH – Einfamilienhäuser, MFH – Mehrfamilienhäuser

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

0        50        100        150        200        250        300        350        400      >400 

Endenergiebedarf

Primärenergiebedarf  („Gesamtenergieeffizienz“)

kWh/(m²·a)

kWh/(m²·a)

0      50     100    150     200     250     300     350     400    >400 

Energiebedarfsausweis
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EnEV unabhängig vom Baual-
ter eine uneingeschränkte Wahl-
möglichkeit zwischen Energiebe-
darfs- und Energieverbrauchsaus-
weis vor. 

■ Kleinere ältere Wohn-
gebäude:
Bei kleineren älteren Wohngebäu-
den, die weniger als fünf Wohnein-
heiten haben und für die der Bau-
antrag vor dem 1. November 1977, 
also vor Inkrafttreten der ersten 
Wärmeschutzverordnung gestellt 
wurde, besteht eine Wahlfreiheit 
übergangsweise nur bis zum 
1. Oktober 2008. 
Danach gibt es nur dann eine Wahl-
freiheit, wenn das Gebäude entwe-
der schon bei der Baufertigstellung 
oder aufgrund einer späteren
Sanierung mindestens dem Anfor-
derungsniveau der Wärmeschutz-
verordnung von 1977 entspricht. 
Ansonsten darf für diese Gebäude 
ab dem 1. Oktober 2008 nur noch 
ein Energiebedarfsausweis ausge-
stellt werden. 

Für kleine, jüngere Wohngebäude 
(Bauantrag 1. November 1977
oder später) besteht generell Wahl-
freiheit.

■ Gebäude, in denen Energieausweise aus-
zuhängen sind:
Für Gebäude mit mehr als 1000 m2 Nutzfläche, 
in denen Behörden oder sonstige Einrichtun-
gen für eine große Anzahl von Menschen öf-
fentliche Dienstleistungen erbringen und die 
deswegen häufig aufgesucht werden müssen, 
sind immer (d.h. auch ohne den Anlass Ver-
kauf oder Neuvermietung usw.) wahlweise 
Energieverbrauchs- oder Energiebedarfsaus-
weise auszustellen, die dann an einer für die 
Öffentlichkeit gut sichtbaren Stelle auszuhän-
gen sind. Der Aushang kann jedoch mit einem 
der o.g. Anlässe oder auch z.B. mit einer Sa-

nierung oder einer anderen Umbaumaßnahme 
zusammenfallen. Der Gesetzgeber hat hierzu 
eindeutig klargestellt, dass typische öffentli-
che Dienstleistungen z.B. Leistungen der So-
zialämter und ähnlicher gemeindlicher Ämter 
mit erheblichem Publikumsverkehr sind oder 
z.B. auch Leistungen der Arbeitsagenturen, der 
Schulen und der Universitäten. Da mit dieser 
Aushangpflicht vor allem die Vorbildwirkung der 
öffentlichen Hand angesprochen ist, gestaltet 
sich diese Aufzählung je nach Engagement der 
jeweiligen Institution relativ offen.

Private Dienstleistungen wie z.B. Kaufhäuser, 
Einzelhandels geschäfte, Bankgebäude und ähn-
liche Gebäude sind nach Auffassung des Ge-
setzgebers nicht von der Aushangpflicht er-
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ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Durchschnitt

KennwertWarmwasserHeizungbisvon

Energieverbrauchskennwert in kWh/(m²·a) 

(zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
Klima-

faktor

Anteil 

Warm-

wasser

[kWh]

Energie-

verbrauch

[kWh]

Zeitraum

Energieträger

Verbrauchserfassung – Heizung und Warmwasser

Energieverbrauch für Warmwasser: enthalten nicht enthalten

Das Gebäude wird auch gekühlt; der typische Energieverbrauch für Kühlung beträgt bei zeitgemäßen Geräten 

etwa 6 kWh je m² Gebäudenutzfläche und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten.

Energieverbrauchskennwert

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes

0        50        100        150        200        250        300        350        400      >400 

Dieses Gebäude:

kWh/(m²·a)

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich 

auf Gebäude, in denen die Wärme für Heizung und 

Warmwasser durch Heizkessel im Gebäude bereit-

gestellt wird.

Soll ein Energieverbrauchskennwert verglichen werden, 

der keinen Warmwasseranteil enthält, ist zu beachten, 

dass auf die Warmwasserbereitung je nach Gebäude-

größe 20 – 40 kWh/(m²·a) entfallen können.

Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder 

Nahwärme beheizten Gebäudes verglichen werden, ist 

zu beachten, dass hier normalerweise ein um 15 – 30 % 

geringerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren 

Gebäuden mit Kesselheizung zu erwarten ist.1)

Vergleichswerte Endenergiebedarf

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifi-

sche Werte pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (A
N
) nach Energieeinsparverordnung. Der tatsächliche Verbrauch einer Wohnung oder 

eines Gebäudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich ändernden Nutzerverhaltens vom angegebenen 

Energieverbrauchskennwert ab.

1) EFH – Einfamilienhäuser, MFH – Mehrfamilienhäuser

Erläuterungen zum Verfahren

0      50     100    150     200     250     300     350     400    >400 

Energieverbrauchsausweis
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fasst, fallen jedoch regelmäßig unter die vorher 
erläuterte allgemeine Pflicht, bei Verkauf, Ver-
mietung usw. Energieausweise zugänglich zu 
machen.

■ Denkmalgeschützte Gebäude:
Einzelne denkmalgeschützte Gebäude oder 
auch Gebäude innerhalb eines denkmalge-
schützten Ensembles sind von der Ausweis-
pflicht bei Verkauf, Vermietung, Verpachtung 
oder Leasing ausgenommen. Denkmalge-
schützte Gebäude, für die Energieausweise öf-
fentlich auszuhängen sind, fallen nicht unter 
diese Ausnahmeregelung.

3.3 Wer darf einen Energieausweis im 
Gebäudebestand ausstellen? 

Hochschul- und Fachhochschulabsolventen der 
Fachrichtungen Architektur, Hochbau, Bauingenieur-
wesen, Technische Gebäudeausrüstung, Bauphysik, 
Maschinenbau, Elektrotechnik oder einer anderen 
technischen oder naturwissenschaftlichen Fachrich-
tung mit einem Ausbildungsschwerpunkt auf den 
genannten Gebieten dürfen uneingeschränkt für 
alle Gebäudearten Energieausweise im Gebäudebe-
stand ausstellen.

Ausweise nur für Wohngebäude ausstellen dür-
fen Absolventen der Fachrichtung Innenarchitektur, 
staatlich anerkannte oder geprüfte Techniker, deren 
Ausbildungsschwerpunkt auch die Beurteilung der 
Gebäudehülle oder die Beurteilung von Heizungs- 
oder Lüftungs- bzw. Klimaanlagen erfasst und Per-
sonen, die für ein zulassungspflichtiges Bau-, Aus-
bau- oder anlagentechnisches Gewerbe oder für 
das Schornsteinfegerwesen die Voraussetzungen 
zur Eintragung in die Handwerksrolle erfüllen, sowie 
Handwerksmeister der zulassungsfreien Handwerke 
dieser Bereiche und Personen, die auf Grund ihrer 
Ausbildung berechtigt sind, ein solches Handwerk 
ohne Meistertitel selbständig auszuüben. 

Allerdings muss mit der genannten Grundqualifika-
tion eine bestimmte Zusatzqualifikation kombiniert 
werden:

■ Für Hochschul- und Fachhochschulabsolventen 
kann das ein Ausbildungsschwerpunkt im Be-
reich des energiesparenden Bauens oder nach 
dem Studium eine mindestens zweijährige ein-
schlägige Berufserfahrung sein, alternativ auch 
eine erfolgreiche Fortbildung im energiesparen-
den Bauen (z.B. der Gebäudeenergieberater) oder 
eine öffentliche Bestellung als vereidigter Sach-
verständiger für ein Sachgebiet im Bereich des 

Ausstellungsberechtigung nach § 21 EnEV

Gebäude Grundqualifi kation + Zusatzqualifi kation

al
le
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eb
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de

1. Hoch- und Fachhochschulabsolventen
a) der Fachrichtungen Architektur, Hochbau,
 Bauingenieurwesen, Techn. Gebäude-  
 ausrüstung, Bauphysik, Maschinenbau,
 Elektrotechnik oder andere
b) technische oder naturwissenschaftliche  
 Fachrichtungen mit Schwerpunkt in a)

Studienschwerpunkt
energiesparendes Bauen
oder mindestens zwei Jahre
Berufserfahrung in bau- oder
anlagentechnischen Bereichen
des Hochbaus
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2. Absolventen der Innenarchitektur

3. „Handwerksmeister“ des zulassungs-
pfl ichtigen oder zulassungsfreien Bau-, 
Ausbau- oder anlagentechnischen Gewerbes 
sowie Schornsteinfeger

4. staatlich geprüfte Techniker
mit Ausbildungsschwerpunkt auch in der  
Beurteilung der Gebäudehülle und der  
Anlagentechnik (Heizung, Warmwasser, 
Lüftung und Klima)

5. Nachweisberechtigung nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften der Länder für die Errichtung von 
Gebäuden (im Rahmen der Bauvorlageberechtigung)
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energiesparenden Bauens (wesentliche bau- oder 
anlagentechnische Tätigkeitsbereiche des Hoch-
baus). 

■ Die Fortbildung im energiesparenden Bauen oder 
auch die öffentliche Bestellung als vereidigter 
Sachverständiger gilt auch für alle anderen ge-
nannten Berufsgruppen als Zusatzqualifikation. 

Unabhängig davon berechtigt eine Bauvorlage- oder 
Nachweisberechtigung für Neubauten nach Landes-
recht ebenfalls zur Ausstellung von Energieauswei-

sen im Gebäudebestand im Rahmen der jeweiligen 
Bauvorlageberechtigung. Diese Bauvorlageberechti-
gung ersetzt Grund- und Zusatzqualifikation. 

Für bestimmte Personengruppen sind einige Über-
gangsregelungen zur Ausstellungsberechtigung 
nach § 29 Abs. 4, 5 und 6 EnEV vorgesehen.

Für die Ausstellungsberechtigung ist keine geson-
derte behördliche Zulassung oder Eintragung erfor-
derlich.

Die Bayerische Zuständigkeits- und Durchführungs-
verordnung (ZVEnEV) ist vom dafür federführend 
zuständigen Bayerischen Wirtschaftsministerium 
wegen des engen Zusammenhangs zur neuen 
Bayerischen Bauordnung (BayBO) zeitgleich mit de-
ren Inkrafttreten am 1. Januar 2008 angepasst wor-
den. Grundsätzliche Änderungen der Zuständigkei-
ten und Aufgabenverteilungen wurden dabei nicht 
vorgenommen.

Verordnungstexte und weitere Informationen zur 
EnEV 2007 sind auf den Internetseiten des Baye-
rischen Wirtschaftsministeriums und des Bayeri-
schen Innenministeriums (Oberste Baubehörde) zu 
finden.



Wollen Sie mehr über die Arbeit der Bayerischen 

Staatsregierung wissen?

BAYERN ❙ DIREKT ist Ihr direkter Draht zur 

Bayerischen Staatsregierung. Unter Telefon 

0180 1 201010 (3,9 Cent pro Minute aus dem 

dt. Festnetz; abweichende Preise aus Mobilfunk-

netzen) oder per E-Mail unter direkt@bayern.de 

erhalten Sie Informa  ti ons    material und Broschüren, 

Auskunft zu aktuellen Themen und Inter netquellen 

sowie Hinweise zu Be hörden, zu  ständigen Stellen 

und Ansprechpartnern der Bayeri schen Staats-

regierung.



Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und  Technologie
www.stmwivt.bayern.de

 Oberste Baubehörde im Bayerisches Staatsministerium des Innern
www.stmi.bayern.de



Bayerisches Staatsministerium für
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie

 

 

Dienstgebäude Telefon Vermittlung E-Mail 
Prinzregentenstr. 28, 80538 München 089 2162-0 poststelle@stmwivt.bayern.de 
Abteilung Landesentwicklung Telefax Internet 
Prinzregentenstr. 24, 80538 München 089 2162-2760 www.stmwivt.bayern.de 
Öffentliche Verkehrsmittel: U4, U5 (Lehel); 17, 100 (Nationalmuseum/Haus der Kunst)  

HINWEIS 
Seit 1. März 2010 gelten neue Bestimmungen des Tele-

kommunikationsgesetzes (BGBl. I 2009, S. 2409–2412), 
die u.a. neue Preisangabeverpflichtungen für Anbieter 

von (0)180er Rufnummern beinhalten. 

Die Information über die Servicestelle der Bayerischen 
Staatsregierung wird daher wie folgt aktualisiert:  

 

BAYERN I DIREKT ist Ihr direkter Draht zur Bayeri-
schen Staatsregierung. Unter Telefon 0180 1 201010 
(3,9 ct/min aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunk- 

preis maximal 42 ct/min) oder per E-Mail unter 
direkt@bayern.de erhalten Sie Informationsmaterial und 

Broschüren, Auskunft zu aktuellen Themen und Inter-
netquellen sowie Hinweise zu Behörden, zuständigen 

Stellen und Ansprechpartnern bei der Bayerischen 
Staatsregierung. 
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